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Acht und fünfzigſte Sitzung

Karlsruhe , den 8 . Jan . 1823 .

Gegenwårtig :

die bigper erficnenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſtdenten , Heren

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Marfgráfen Leopold
und Marımilian zu Baden ,

Gr, Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Fuͤrſtenberg ,
der Herern Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

und v. Berkheim .

des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,
es Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Herrn Staatsraths , Frhru . v. Zyllnhardt .

Weiter anweſend :
der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat —

Unter dem Vorſitze
des dritten Vi — — — 46 Irhrn.
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176 Protokolle der Erſten Kammer .

Nach eroͤffneter Sitzung erklaͤrte Hofrath v. Rok —⸗

teck in Bezug auf ſeine geſtrige , bey Gelegenheit der

Redactionsverleſung der Gemeindeordnung gethane , Aeu⸗

ßerung , daß er inzwiſchen ſeine eigenen , waͤhrend der

fraglichen Sitzung als Protokollfuͤhrer gemachten Auf —

ſchreibungen , ſo wie ten Protofoléntwurf deg zur Bey -

huͤlfe im Protokollfertigen angeſtellten Doetor Holzmann

eingeſehen , und in beiden , ohne wechſelſeitige Ruͤckſpra —

che verfaßten Aufzeichnungen die vollkommene Beſtaͤtigung

ſeiner geaͤuſſerten Meinung gefunden , wonach naͤmlich

der befragte Beſchluß nur dahin gegangen ſey , die

Redaction der Gemeindeordnung au erwarten , und

erft dann einen Befhluf im Ganzen zn faf
ſen . Nicht zufrieden mit dieſen uͤbereinſtimmenden

Aufzeichnungen habe er fich noh bey einigen auswaͤr⸗

tigen Zuhoͤrern der damaligen Verhandlung erkundigt ,

und ihre Reminiscenz habe abermals ſeine Meinung

beſtaͤtigt. Wenn nun dieſes , wie er nicht anders glau —⸗

be , ſich ſo verhalte , ſo werde die hohe Kammer ſich

jetzt im Ganzen uͤber die Gemeindeordnung auszuſpre⸗

chen haben .

Frhr . v. Tuͤrkheim verſichert dagegen , der Sinn

des am Schluß der Gemeindeordnung gefaßten Beſchluſ —⸗

ſes ſey beſtimmt dahin gegangen , daß man uͤber die

Annahme des Geſetzes im Ganzen erſt dann abſtimmen

wolle , wenn der zweyte Theil der Gemeindeordnung

an die Erſte Kammer gelangt ſeyn werde , und daß

man ſich fuͤr jetzt blos die Genehmigung der Redaction

des erſten Theils nach den Beſchluͤſſen uͤber die einzel⸗
nen Sen dDefelben nah deren Vorlage vorbehalten habe.

v. Rotteck beruft ſich auf den , ihm als Proto —

kollfuͤhrer hier gebuͤhrenden vorzuͤglichen Glauben , ver —

breitet ſich dann auch uͤber die Sachgruͤnde , und be —
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) Í ;

a
merft , bag die zweyte Kammer berechtiget wåre , die

J
Redaction einer noch nicht angenommenen , nicht ein -

4i mal eventuell angenommenen Gemeindeordnung an

*
h die Erſte zuruͤckzugeben , weil fie dergeftalt garH

feinen Stof der eigenen Berathung habe . Auch feySi
ja , wenn gar feine , niht einmal cine eventuelle

a Schlußfaſſung uͤber das Ganze geſchehe , der mit gro⸗
* fer Wichtigkeit behandelte doppelte Vorbehalt un —

id
nüg und zwecklos .

e Frhr . v. Tuͤrkheim erwiedert , daß er ſich auf
— die Gruͤnde fuͤr und wider die Sache nicht mehr ein —

— laſſen werde , und blos von der Thatſache des bereits

iw gefaßten Beſcyluſſes hieruͤber jetzt noch die Sprache ſey ,
daß er von der Richtigkeit ſeiner Behauptung uͤberzeugt
ſey, uͤbrigens hier eine Berufung auf Aufſchreibungen

to
deg

Protokollfuͤhrers oder angebliches Zeugniß von ir⸗

fih Send einem Zuhoͤrer gar nicht Platz greifen koͤnne, da

*
es ſich nicht von der Handlung eines Dritten , ſondern
don dem Beſchluß der gegenwaͤrtigen hohen Verſamm⸗
lung ſelbſt handle , welchen diefe bey erhobenem Zwei -

inn fel ieden Augenblick ſelbſt erklaͤren koͤnne , worauf er

provoeire.

— Nachdem die Frhrn. v. Freyſtedt und v. W ef-
—

ſenberg ſich fuͤr die Meinung des Hofraths v. Rot -

daß tec, der geh . Hofrath Bahari , Frhr . , Salten :
H fein, Hebel und Se . Durchlaucht, der Herr Fuͤrſt

E : b. Loͤwenſtein dagegen fuͤr die Meinung des Frhrn .

— J Tuͤrkheim erklaͤrt hatten , pflichtete die Kammer ,
wit Ausnahme von 3 Stimmen , der Meinung deg

to
rhrn . v. Tuͤrkheim bey

a Der geh . Hofrath Zachariaͤ zeigt an , daß er aus
V

exanlaſſung der Meerwein ſchen Eingabe, in Betreff
———
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der Mißhandlung der Thiere , ſich das neueſte engliſche

Geſetz uͤber dieſen Gegenſtand von London verſchrieben

habe , und daſſelbe hiemit in der Bibliothek der Kam —

mer niederlege .

Beylage Ziffer 146 . ( ungedruckt )

Die Diseuſſion uͤber die Gewerbeordnung

wurde hierauf fortgeſetzt .

Art . Ze

Frhr . v. Falkenſtein glaubt , daß der Beſchluß
uͤber dieſen Artikel zum Theil ſchon in dem liege , was

die Kammer geſtern uͤber den erſten Artikel beſchloſſen

habe .

Sihr . v. Weffenberg : Wenn in den weiter

folgenden Artikeln des Beſchluſſes der zweyten Kammer

von den Zuͤnften die Rede iſt , welche doch in der

Nummer 2 bereits als aufgehoben erklaͤrt ſind ; fo

will ich das keineswegs vertheidigen . Aber wahrſchein —

lich wird das Wort „ Zunft “ in dem Sinne genom -

men , daß es blos die Genoſſenſchaft der einzelnen Ge —

werbe bedeute . Soll aber Gewerbefreyheit wirklich Platz

greifen , ſo ſehe ich nicht ein , wie Zuͤnfte mit ihr

zu vereinbaren waͤren , d. i . oͤrtliche Vereine , die ſich

im ausſchließenden Beſitze von Gewerben beſinden , und

den Zutritt nach Gutfinden oͤffnen und ſchließen koͤnnen

Wenn gleich die zweyte Kammer den Grundſatz allge —

meiner Gewerbefreyheit nicht foͤrmlich ausgeſprochen

hat , ſondern nur moͤgliche Annaͤherung zu derſelben ;

ſo hat ſie doch anerkannt , daß auch dieſe Annaͤherung

Unmoͤglich wurde , wenn die Zuͤnfte ferner beſtuͤnden .
Ehrwuͤrdig iſt der Urſprung der Zuͤnfte; ſie waren

Freyſtaͤtten der Gewerbe . Aber mit den Zeiten haben

auch ſie ſich veraͤndert ; ſie ſind aus Freyſtaͤtten Zwangs⸗
anſtalten der Gewerbe gewordem
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Frhr . v. Falkenſtein rechtfertigt ſich gegen den

Vorwurf , als haͤtte er unrichtig einen Widerſpruch in

der Faſſung der zweyten Kammer bemerkt . Dieſer Ar —

tikel ſtehe nicht nur , wie ſchon in dem Commiſſionsbe —
richte gezeigt worden , in offenbarem Widerſpruche mit

den Artikeln 15 und 16 , ſondern ebenſo auch mit dem

Art . 14 , worin es heiſſe :

„ Es bleibe den Gewerbsgenoſſen unbenommen ,

ſich einen Vorſtand zu waͤhlen . “

Ohne die Idee einer Corporation beyzubehalten ,
ſeye aber eine ſolche Beſtimmung nicht denkbar .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,

glauben , daß auch die zweyte Kammer feinen anderen

Sinn in dieſen Artikel habe legen wollen , als daß die

Zuͤnfte nur dem Namen nach , d . h. in ihrem jetzigen
Beſtand , aufgehoben werden ſollen . Wenigſtens beweiſe
dieß die Discuſſion in der zweyten Kammer , und ihr

Antrag auf eine liberale Gewerbeordnung .

Hebel glaubt , dag aberdingg diefer Artikel in

Verbindung mit den fpåtern einen Widerpruh enthal -

te , Der aber vieleicht aug einem Fehler Der Redaction

enttanden fey , und in feinem Fal Einfluß auf die Be -

ſchlußfaſſung dieſer Kammer haben koͤnne .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Es wird das Beſte ſeyn ,
fih blog daruͤber zu verſtaͤndigen , was hier im Atikel

2 ausgeſprochen werden ſoll , ohne ſich vor der Hand

darum zu bekuͤmmern , was in einem ſpaͤtern Şen- ent -

halten ſey , welcher ſich ſeiner Zeit in jedem Fall
mit dem , was jetzt beſchloſſen wird , ſchon in Einklang
bringen laſſen muß .

Daß die Zuͤnfte in ihrer blsherigen Verfaſſung
Midt fortbeſtehen ſollen , daruͤber ſcheint man einig ; aber
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es fragt fih , ob man Darum dem Gat , Daf die

Zuͤnfte aufzuheben und Gewerberaͤthe einzufuͤhren ſeyen ,
unbedingt beyſtimmen wolle . Wenn man eine Art von

Verbindung unter den Genoſſen eines Handwerkes , mit

was immer fuͤr einer Beſchraͤnkung , beybehalten will ,
ſelbſt wenn es nur nach der Art der geſtern angefuͤhr —
ten , in Frankreich noch beſtehenden Conseils des prud -
hommes waͤre, ſo kann man wohl von Aufhebung der

Zuͤnfte nicht ohne einige Beſchraͤnkung ſprechen , und

ſelbſt in den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer ſind ei⸗

nige Beſtimmungen enthalten , welche eine ſolche fort⸗
waͤhrende Verbindung vorausſetzen ; die Gewerberaͤthe
aber koͤnnen nicht ganz das ſeyn , was hier angedeutet

wird , denn ſie ſollen nur fuͤr die Gewerbe beſtehen .

Hieruͤber wird man ſich alſo vorerſt naͤher zu er —

klaͤren haben .

Frhr . v. Falkenſtein : Ich wuͤrde gegen dieſe
Anſicht nichts einzuwenden haben , wenn wir nicht ei —

nen eigenen Vorſchlag vor uns haͤtten , naͤmlich die Ein -

fuͤhrung der Gewerberaͤthe , welche letztere nicht blos

als Repraͤſentation fuͤr die Gewerbe , ſondern auch , als

mit den Zuͤnften in zweckmaͤßige Wechſelwirkung ge -

gebrachte , verwaltende Behoͤrden denkbar ſind .

v. Rotteck : Es iſt nicht zu verkennen , daß zwi⸗
ſchen dem Art . 2 , welcher die Zuͤnfte aufhebt , und ei -

nigen folgenden , welche ſie als fortbeſtehend voraus —

ſetzen , ein Widerſpruch iſt . Um denſelben aufzuheben ,
und den wahren Sinn der zweyten Kammer zu tref —
fen , muͤſſen wir wohl das Wort von der Sache un—⸗

terſcheiden . Im Art . 2 wird eigentlich nur uͤber das
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ie Wort , oder etwa gegen die bis jegt beftejenden Mi fz
Ho braͤ uch e, oder Auswuͤchſe des Zunftweſens der Stab

i
Í gebrochen , in den bemerkten ſpaͤteren Artikeln werden

it einige weſentliche Sachbeſtimmungen aufrecht er —

J halten . Die zweyte Kammer will alſo im Grunde die

Zuͤnfte nicht aufgehoben wiſſen ; und ich bin in dieſer

d- Vorausſetzung mit ihr einſtimmig .

er

D Unter Zuͤnften verſtehe ich jedoch nicht blos eine

i⸗ Genoffenfhaft , oder einen Inbegriff von Ge —

f2 mwerbegenoffen , wie ein verehrter Redner vor mir ;

je ſondern wahre geſellſchaftliche Vereinbarun —

et gen ſolcher Genoſſen , zum Behuf der Beförderung ei -

nes gemeinſchaftlichen Zweckes , welcher hier

die Vervollkommnung des Gewerbes und der

“ a gemeinſame Vortheil aller Verbundenen als Gewerbs —

genoſſen iſt . Alſo Corporationen , wahre , lebendige Ge⸗

fammt perſoͤnlichkeiten , vom Staat als ſolche anerkannt

und geſchuͤtzt .
ſe

In ſo fern jedoch haben ſie noch durchaus keine

Y Berechtigungen oder Vorrechte nach auſſen — gegen

Conſumenten , oder gegen nicht zuͤnftige Gewerbsleute —

ts
anzuſprechen . Ihre Rechte beſchraͤnken ſich auf die von

den Mitgliedern felbf der Gefammtheit uͤbertra⸗

gene Geſellſchaftsgewalt , und auf das , wie immer , er -

worbene Geſammtvermoͤgen . Aber eğ fann auch der

yiz © taat diefe einmal vorhandenen , op auh obne

ei⸗ fein Buhun entſtandenen Corporationen — analog dem⸗

s⸗ jenigen , was er in Anſehung der Gemeinden thut —

n gewiſſermaßen als Staatsanſtalten adoptiren , oop .

f - àu feinen eigenen Zwecken benutzen . Alsdann

n- wird er ihnen ſolche und ſo viele Berechtigungen

as verleihen , oder ſolche Einrichtungen vorſchreiben , als
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eben der allgemeine Staats zweck— ſey es die

Sicherheit der Conſumenten , oder die Erhoͤhung der

Bewerbsvollkommenheit , oder die Befoͤrderung
eines naturgemaͤß geregelten , allgemeinen Staatslebens
— erheiſcht oder raͤthlich maht . Daß der Staat
wirklich Gruͤnde habe , die Zuͤnfte auch in ſolchem
Sinn zu betrachten und zu benutzen , habe ich geſtern
zu entwickeln verſucht . Klar iſt , daß die Rechte , wel⸗
che den Zuͤnften ſolchergeſtalt vom Staat ertheilt wer —
den , niemals ſelbſtſtaͤndige oder privatrechtli⸗
che Befugniſſe werden koͤnnen , ſondern fortan dem

oͤffentlichen Rechte , welchem ſie entfloſſen , angehoͤ⸗
ren , D. be alfo der ſtets freyen Geſetzgebung ,
die fie nah Gefalen und Ermefen jeden Augenblick ab⸗
ſchaffe n, beſchraͤnken , veraͤndern fann , unterworfen ſind .

Ich ſtimme nun allerdings fuͤr die Forter hal⸗
tung der Zuͤnfte in beiderley Sinn , d— h. fo -
wohl als bloße geſellſchaftliche Verbindungen
oder Corporationen von Gewerbegenoſſen , welchen dem⸗
nach eine Geſammtperſoͤnlichkeit und ein Ge —
ſammtrecht wie anderen Geſellſchaften zuſtehe ; als auch
in der Eigenſchaft als Staats anſtalten , d. h. als vom
Staat ſelbſt zu den oben angedeuteten Zwecken benutzte
Inſtitutionen , und daher ausgeruͤſtetmit denj en igen Be⸗
rechtigungen , und denjenigen Pflichten unterliegend , welche ,
und zwar nicht mehr und nicht weniger ,als den Sta at s —
zweck , dem Geſammtwohl zutraͤglich erſcheinen ,
d. h. von der jeweiligen Geſetzgebung als zutraͤglich er⸗
fannt werden , Yo glaube , alfo begriffen und be -
ſtimmt , koͤnnen die Zunftberechtigungen nicht mehr ab -
ſchreckend erſchelnen , und trage daher darauf an , eine ,
dieſen Sinn ausdruͤckende, Faſſung an die Stelle je⸗
ner der zweyten Kammer zu ſetzen .

Irhr . v. Tuͤrkheim : Mir ſcheint , daß dasjeni —
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die ge , was ſo eben angedeutet worden iſt , von der big -

der herigen Zunftverfaſſung mehr beſtehen laſſen wuͤrde, als

mg | wohl , nach den vorlåufigen Meuferungen zu urtheilen ,
ens die Kammer als ihre Anſicht auszuſprechen geneigt ſeyn

aat duͤrfte . Da wir uͤbrigens hier uͤber eine Motion , nicht
sm ùber einen Gefegyorfchlag berathen , folglich nur im

ern Allgemeinen die Ideen zu bezeichnen haben , nach wel —

elz chen wir ein neues Geſetz ausgefuͤhrt wuͤnſchen , ſo duͤrfte
er⸗ es genuͤgen , ſtatt von Aufhebung der Zuͤnfte, hier nur

li⸗ von der Aufhebung der bisherigen Zunftverfaſſung
em zu ſprechen .
hő- In den folgenden Artikeln , namentlich in jenen ,

gj welche von Lehrlingen , Prüfung u . fe w. handeln , find
ab⸗ ohnehin Verhaͤltniſſe angegeben , welche von ſelbſt wie —

tÙ. der eine Art von Berbindung unter den Handwerfgge -
yl noſſen einfuͤhren wuͤrden , daher koͤnnte man den Arti —⸗

ſo⸗ kel etwa ſo faſſen : „ die bisherige Zunftverfaſſung
n wird aufgehoben , jedoh unbefhadet der Verbin -

z Dung unter den Genoffen eines Gewerbs , welche in den

ez folgenden Artikeln ausgedruͤckte Zwecke erfordern . “
h
n Srýr . v. Falfenftein : Er habe gegen diefe Faf -
te fung um fo weniger etwas eingumwenden , alg auh die

ez Commiffion fich bemúht habe , allgemeine Ausdruͤcke zu

€ waͤhlen, um fich feines Gingriffó in die Ynitiative der

= Regierung fhuldig zu machen , da es fich bier blog um

1 ; Angabe von Ideen und Wuͤnſchen handle , nicht aber

p um die Berathung eines Geſetzentwurfs .

b⸗ Der Vorſchlag des Frhrn . v. Tuͤrkheim ſtim —

e, me mit dem der Commiſſion uͤberein , nur ſey derſelbe
e⸗ noch beſtimmter .

v, Rotteck beſtimmt ſeinen Antrag dahin :
iz Die Zuͤnfte ſollen zwar fortbeſtehen , je —
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doch in Bezug auf alle Einſetzungen und Be⸗ y

rechtigungen , welche dem oͤffentlichen Rechte ò

angehòren (d. h. mwetche niht fon aug der | C

gefellfhaftlihen Verbindung vonGee
|

8

werbsgenoſſen , ſondern blos aus Staatsbe —

willigung fließen koͤnnen ) eine zeitgemaͤße
und zumal eine , dem Princip der moͤglichſten

Gewerbefreyheit entſprechende Umſtal —

tung erhalten . (

Y9

Frhr , v . Tårfheim : Dag Princip der Gewer - f

befreyheit haben wir im erſten Artikel bereits ausge —
l

ſprochen ; der weitere Vorſchlag wuͤrde zu ſchwierigen

Eroͤrterungen uͤber die Frage fuͤhren, was zum oͤffent⸗

lichen Recht gehoͤre und was nicht . i

{

v , Rotted : Wir mollen niht die gånzliche Mb -

ſchaffung der Zuͤnfte , ſondern die Reinigung derfetben ,

So weit dieſe Zuͤnfte Rechte anſprechen , welche ſie

ſelbſt ſich nicht geben , ſondern blos vom Staat er -

halten konnten , gehoͤren ſie , gleichſam als Staatsan⸗

ſtalten , dem oͤffentlichen Rechte an , und bleibt alſo ihre

Umſchaffung dem Staate immerdar frey .

Frhr . v. Baden : Wir ſtreiten uͤber etwas , was

einander ziemlich gleich koͤmmt . Zuͤnfte und Gewerbe —

raͤthe werden ſich vereinigen laſſen . An Mißbraͤuchen

kann jedes Inſtitut leiden , auch die Gewerberaͤthe koͤn⸗

nen nach fuͤnfzig Jahren mangelhaft ſeyn . Heben wir

die Zúnfte auf , fo reifen wir um , wag fhon begeht ;

geben wir aber den Zuͤnften das Inſtitut der Gewer

beraͤthe , ſo verbeſſern wir das Gebaͤude , ohne es nie —

derzureißen .

Frhr . v. Weſſenberg : Zwiſchen den Zuͤnften
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Bes |
Md dem Gewerberath ift der wefeuttihe Unterſchied ,

jte | Dağ diefer får die fåmmtlihen Gewerbe aufgeftelt iſt ;

der | CS fónnen Mitglieder der verfhiedenen Gewerbe Darein

Ge⸗ gewaͤhlt werden ; auch andere Sachverſtaͤndige , auch

bez Mitglieder aus dem Handelsſtande .

fe
$

fen | Frhr . v. Baden : Der Gewerberath muf na -

ab tuͤrlich nur aus ſolchen beſtehen , welche Kenntniſſe der

Gewerbe haben , uͤber die ſie urtheilen . Der Handel iſt

von dem Gewerbeſtand ganz getrennt . Sie haben ver —

ver⸗ ſchiedene Intereſſen . Paris hat freylich herrliche Ar —

sge— beiten , noch nirgends habe ich aber auch ſchlechtere

igen angetroffen , als in franzoͤſtſchen Provinzialſtaͤdten .

ents Induſtrie liegt im Geiſte des Menſchen . Wir wollen

nichts Beſtehendes umſtoßen , ſondern nur dem Zeit —

geiſte anpaſſen .
Ab⸗

ben . Frhr . v. Weſſenberg : Gerade weil die Inter⸗

ſie eſſen des Handelsſtandes und der Gewerbe , obgleich

er - doft ġbereinftimmend , doch oft Divergirend find oder

san⸗ ſcheinen , daͤucht es mir zweckmaͤfig, wenn auh Han -

ihre delsleute in den Gewerberath gewaͤhlt wuͤrden , damit

die Intereſſen beſſer ausgeglichen werden . e
—* *

was Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt pv.Loͤwenſtein :

erbe - Die bon dem Frhrn v. Baden gemachten Bemerkun⸗

hen Sen , die ih foon ebenfalls angedeutet Habe , beftår -
fón - ten meinen Wunſch , fuͤr die Beybehaltung und zeit —

wir gemaͤße Verbeſſerung der Zuaͤnfte.

eht ; Nach einigen weiteren Exroͤrterungen uͤber die

wer⸗ Fragſtellung erklaͤrte ſich die Kammer auf die vom

nie⸗ hohen Praͤſidium gehaltene Umfrage

1 ) einhellig ( uit Ausnahme des Irhrn , v.

Weſſenberg ) dafuͤr , daß die Zuͤnfte nicht

nften aufzuheben
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2) ( gegen 2 Stimmen ) Dafár , dag die dermatigs

Zunftverfaſſung aufzuheben , und

3) einhellig ( mit Augnahme des Hofraths Yy

Rotteck, ) daß die Leitung des Gewerbewe —

ſens den Gewerberaͤthen , unter Aufſicht der

Regierung , zu uͤbertragen ſey .
Der geh . Hofrath Zachariaͤ hatte ſich fuͤr diefe

und alle andere Puncte der Gewerbeordnung
ſeines Stimmrechts begeben .

v. Rotteck und Frhr . v. Falkenſte in machen
darauf aufmerkſam , daß wohl eine weitere Beſtimmung
noͤthig ſeyn werde , indem ſonſt unter Einfuͤhrung der

Gewerberaͤthe eine voͤllige Aufhebung der Zuͤnfte ver —

ſtanden werden koͤnne , erſterer mit der Bemerkung ,
daß er blos in der Ungewißheit , ob eine deßfallſige
Beſtimmung noch nachkomme , nicht fuͤr die Gewerbe —

raͤthe geſtimmt habe .

Nachdem fich die Kammer , auf gehaltene Ums

frage , gegen 2 Stimmen ( Frhr . v. Tůårfheim und

Frhr . v Weſſenberg ) dahin ausgeſprochen hatte ,
daß es an den obigen Beſchluͤſſen nicht genuͤge , ſo
wurde der pon dem Frhrn v. Tuͤrkheim wiederholt
in Antrag gebrachte Zuſatz :

„unbeſchadet der Verbindung , welche die in den

folgenden Artikeln ausgeſprochenen Zwecke erfor⸗
dern “

mit 10 gegen 3 Stimmen angenommen .

Art . 3 und 4 .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Der vernuͤnftigere Theil
fl fih an die Sache Halten , und dem weniger Ver

nůnftigen die Namen lafen , niht umgefehrt . Die

Wortfåhrer de Zeitgetfeg , welche im Namen defel

E
E

E

N
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ben die Aufhebung alter Zunftmißbraͤuche fordern , fot

len fh daher niht mit neuen Namen abfinden laſſen ,

ſondern ſich als den vernuͤnftigern Theil betrachten ;

und pen Handwetfern die alten Namen lafen .

Dieſer Bemerfung , fritt der Frhr . v. Falken —

fein , alë Berictserfiatter , unter Beziehung auf ven

Commiſſionsbericht , bey , und die beiden Artikel wurden

gegen die einzige Stimme des Frhrn . Weſſenbers

nach dem Commiffiongantrag angenommen .

Art , 5. und ó:

Frhr . v. Falkenſtein : Die Commiffion Hat in

Bezug auf die vom Antritt des Meiſterrechts erforder⸗
lihe Pråfung die Natur der verſchiedenen Gewerbe
im Muge gehabt . Groͤßere Gewerbe erfordern groͤbere

Kenutniſſe , wenn ſie zum eigenen Vortheil und zum Nutzen

des Publicums betrieben werden ſollen . Fuͤr die Mus -

uͤbung ſolcher Gewerbe ſoll eine Pruͤfung Statt haben .

Andere Gewerbe erfordern nur mechaniſche Gewandheit ;

fuͤr dieſe waͤre es angemeſſen , die Fertigung deg Mei-
ſterſtuͤkss beyzubehalten .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. gimen :

fein , palten dag Wandern der jungen Leute fúr

weſentlich nothwendig , da ſie dadurch Menſchenkennt⸗
niß erlangen , viel Beſſeres ſehen , und mehr Fertig —
feit ermerbem

Srýr . v. Weffenbergi Das Wandern fann

man fåt die Handmwerfer in Der Regel für vortheil⸗

haft anſehen . Aber ich kann mich nicht uͤberzeugen ,
daß es gerecht oder rathſam ſey , es geſetzlich vorzu⸗
ſchreiben . Denn es iſt doch auch moͤglich, ohne zu

wandern , ſich zum vollendeten Handwerker auszubilden .

Sobald der eigene Vortheil das Wandern rathſam
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macht , wird dieſes geſchehen , auch ohne daß das Öt
ſetz noͤthig haͤtte, einzuſchreſten . Weit wichtiger als
die Vorſchrift des Wanderns finde ich får diejenigen ,
welhe wandern , die Einrichtung deg Wanderbuͤch⸗
leins . Dieſe Einrichtung , diè in Frankreich ſeit
1803 beſteht , und in mehreren Staaten , ſoviel ich
weiß , auch in dem unſrigen eingefuͤhrt wurde iſt von
dem groͤßten Nutzen fuͤr die Sittlichkeit , den Arbeitsfleiß
und die Ausbildung der wandernden Handwerker , und
es iſt ſehr zu wuͤnſchen, daß ſie gehandhabt werde .

Frhr . v . Tuͤrkheim : Das Wandern liegt in
der Natur der Sache , und geſchieht von ſelbſt , wenn
ein junger Menſch den Trieb zu hoͤherer Befaͤhigung
in ſeinem kuͤnftigen Lebensberuf hat . Durch geſetzli⸗
chen Zwang aber kann nicht das Wandern , ſondern
nur das Herumſtreichen erwirkt werden . Das Geſetz
zwingt die jungen Handwerksleute nur , ſich von Haus
wegzugeben . Wenn ſie aber nicht ſelbſt den Willen
haben in der Fremde etwas zu lernen , fo ziehen fe ,
wie man fo þåufig fieht , al Bagabunden im Lande
berum , treten þier und da , blog deg Unterhaltes mwez
gen , 4u Meifern in Arbeit , bep welchen fie nicht mepr
lernen alg zu Haufe , und fallen in der uͤbrigen Zeit
nur oer Polizey zur Laft.

3n diefer Hinficht fann ih einem Gefeg , wel
hes dag Wandern zur Pflicht macht , durchaus keinen
Nutzen zuſchreiben .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt p. Loͤwen ffein ,
beziehen Gih auf die Verhandlungen der zweyten
Kammer , wo dieſe Ruͤckſichten ebenfalls erwaͤhnt wor —
den . Immer ſeyen aber jene herumziehenden Men —
ſchen Ausnahmen , welche die Wohlthaten nicht auf⸗
wiegen , die aus dem Wandern entſpringen .

liki
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Ge⸗ Frhr . v. Falkenſtein vertheidigt den Commiſ —

*
ſtons antrag, vorzuͤglich durch die Bemerkung , daf

eny
gerade , damit dag Wandern nicht în eif zwedlofes ,

da ſchaͤdliches Herumziehen ausarte , die Commiſſion

feit den Beyſatz vorgeſchlagen habe , daß die Gewerbbefliſ⸗

ih
fenen fih in groͤßere gewerbreichere Staͤdte begeben

Kön folen , mo vorauszufeken fey , daf in der Regel die

leiß jungen Leute , die ſich ihnen darbietende Gelegenheit ,

ind ihre Kenntniſſe und Kunſtfertigkeit zu vermehren , nicht
unbenutzt laſſen werden .

in Hebelt JH erëenne die Moͤglichkeit der Miß—

i braͤuche ſehr wohl an . Allein der rechte Gebrauch
ing aͤberſteigt doch noch den Mißbrauch. Mancher faͤhige

sli Sünglinge wuͤrde aus Heimathsliebe cder Furt vot

ern
Gefahren vom Wandern zuruͤckgehalten , der dem Geſetz

ſetz dankbar waͤre , das ihn hat wandern heißen . Jeder

a Studirende muß eine Univerſitaͤt beſuchen , obgleich er

ien vielleicht auch durch Privatſtudium ſich auf ein Exa —

fe
men augrůfien fann .

ide ;
Fuͤr den Gewerbsmann wird das Wandern den

naͤmlichen Vortheil gewaͤhren, wie fuͤr den Studiren —

ehr
den die akademiſche Laufbahn . Freylich koͤnnen Faͤlle

vorkommen , wo es hart waͤre, zum Wandern zu nithi -

gen ; fuͤr ſolche muͤſſen immer Ausnahmen gelten .

* Sehr b. Daden : Ich muß geſtehen , daß die Be —

merkungen des Frbrn . v. Tuͤrkheim ſehr richtig ſind ;

deſſen ungeachtet hat unſer Wanderſyſtem noch Bor - 8*

a
theif mit fich gebracht . Mancher junge Deutfhe hat Y

ten
in fernen Eåndern fein Glid geſucht und gefunden , J

*
Die erſten Meiſter in London und Paris haben deut — —

a
fhe Gefelen ; ja in London rechnet man Ñber 20,000 —

e
—deutſche Geſellen .

srada

—

k

Y
—
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Frhr . v . Tuͤrkheim : Dieſe Bemerkung iſt rich
tig ; ih fann jedoch den Grund dieſer Erſcheinung ,
nach dem vorhin Gefagten , nicht in den Gefegen úber

dag Wandern , fondern nur in dem Charafter der

deutfhen Nation finden , welche uͤberhaupt mehr , als
eine andere , auch auf fremdem Boden gedeiht , und

welche ihre Betriebfamfeit in alle Lánder der Erde

fuͤhrt, ohne durch Vorurtheile in den Graͤnzen des

Vaterlandes und in den Schranken ſeiner Gewohn —
heiten zuruͤckgehalten zu werden . Dieß macht , daß
die jungen Leute bey uns ins Ausland gehen . Das

Geſetz treibt ſie nur von Hauſe weg . Wenn ſie aber

nur in der Naͤhe oder als Bettler herumziehen , ſo
iſt dem Geſetz auch genuͤgt , und mehr kann dieß nicht
erzwingen .

Frhr . v. Baden : Eine Art von Z8wang ſey
bep dem Deutſchen angemeſſen ; erſt ſpaͤter erkenne er

die Wohlthat des Geſetzes , das ihn antreibt , etwa

Tuͤchtiges zu lernen .

Frhr . v. Falkenſtein glaubt , daß ſich auch

die , welche nicht freywillig von Haus weggiengen , durch
allmaͤhlige Entfernung gewoͤhnen koͤnnen .

Auf die vom hohen Praͤſidium gehaltene Um —

frage erklaͤrte ſich die Kammer , gegen 4 Stimmen , fuͤr
die Annahme des Art . 5 nach dem Commiſſionsan⸗
trage .

Art . 6 .

Irhr . v. Weſſenberg : In Anſehung der Pra —
fungsarbeiten wiederhole ich meine geſtern geaͤuſſerte
Anſicht , daß die Beurtheilung derſelben nicht der oft

partheyiſchen Zunftgenoſſenſchaft , ſondern dem Gewer —

berath , der ans ſachkundigen Maͤnner gewaͤhlt wird ,

uͤbertragen werde .

———
eF
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ih :
v. Kettner : Wenn der Zunftyerband aufgehoben

E wird , fo tritt an defen Stele ner : Gemwerberath z dieler bez
oet fient aber niht gerade aug den naͤmlichen Gewerbs⸗

Der leuten , aug Deren Handweré eine Prüfung gemacht
als

werden ſoll . Sie koͤnnen alſo auch nicht beurtheilen ,
wo die Arbeit meiſtermaͤßig gemacht ſey .

des
Frhr . v. Tauͤrkheim : Der Natur der Sahe

a: nadh mug derjenige die Mrbeit beurtheilen , welcherſie
— verſteht . Dieß koͤnnen in der Regel , und, mit, Mug-

E najme weniger in die Mugen- fallender. Eigenfóhaften ,
ber uur . folhe , welche die Arbeit ſelbſt zu fertigen im

Stande ſind . Darum kann eine Pruͤfung nur den

icht Mitgliedern deſſelben Gewerbs uͤbertragen werden ;

dieſe ſind freylich oft geneigt , aus Neid Hinderniſſe

fed in den Weg zu legen , aber in. folhen . Fållen , wird - die

et Pruͤfung den Meiſtern eines entferntern Orts ` iber -

sa —
Uebrigens wuͤnſchte ich, daß der Ausdruck „ Mei —⸗

ſterſtuͤck,“ vermieden merde ; um niht die . Meinung. au
uh

erwecken , daß man ſolches in Der bisherigen , meift

irch
nzweckmaͤßigen

und abenteuerlichen , Art fortbeſtehen
lifen mole , denn eg- if blos von einer Prüfung Die

lm⸗ Rede.
* Der Art . 6 . wurde auf gehaltene Umfrage einhel⸗
an⸗ lig gegen den Frhr . v. Wefenberg angenommen ,

Art . 7 .

Frhr . v. Falkenſtein : Die Commiſſton hat id
re die moͤgliche Mißdeutung vorgeſtellt, als wuͤrde Je —

* em , wenn er auch ein Fremder waͤre, geſtattet , Ge⸗

oft werbe zu treiben , wie er wolle . Da ſich dieß nicht

— mit der bereits angetragenen Gemeindeordnung verei⸗
ry nigen lágt , fò glaubte . die : Commiffion . da Wort

„Inlaͤnder“ beyſetzen zu muͤſſen.

Protofone der 1. Kammer ar Bd. 12
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Se . Durhlandt der Herr Zirt v, Löwenftein , | M

erklaͤren Sich hiermit einverftanden , und wuͤnſchen , daß Son
der Uebergang von einem Gewerbe zu einem andem | aa
nur bey verwandten Gewerben geſtattet werde . t

Frhr . v. Weffenberg : Zh frage darauf any |
J

daf entweder in den Art . 7 oder 8 die Veftimmung
|

WM
aufgenommen werde , dag jeder GtaatSbúrger in jeder

Ra

Gemeinde das Gewerbe , zu dem er fh alg fåhis N

ausgemwiefen Hat , treiben drfe , damit nicht das Recht , E
Gewerbe zu treiben , durch das Gemeindebuͤrgerrecht J —
ſo bedingt werde , daß es nicht ohne dieſes Buͤrger⸗ —9*
recht ausgeuͤbt werden duͤrfte . N

Frhr . v. Falkenſtein erklaͤrt ſich mit Sr .
©

Durchlaucht , dem Herrn Fuͤrſten d. Loͤwenſtein ,

einverſtanden , dagegen koͤnne er ſich mit dem v. Weſ⸗ nag
fenbergfHen UAntrag niht vereinigen , meil dag Gez tai
meindebúrgerrecht eine Bedingung fey , an welche das fey

Gewerberecht geknuͤpft werden fole . *—
d. Rotted : Ueber die Frage : wo Jeder ein

Gewerbe treiben duͤrfe ? wird der folgende Artikel den
èr

Anlag zu fprechen geben . Hier beym UArtifel 7 He S
merke ich zweyerley : erſt en s , daß ich Keinen auf

—ein einziges Gewerbe geſehtzlich beſchraͤnkt wiſſen moͤchte *
Zwar will ich dem Unternehmungsgeiſte , der etwa in

verſchiedenen Gewerbszweigen zugleich , auf Unkoſten
der duͤrftigen Genoſſen derſelben , Eroberungen machen

moͤchte , blos durch die Allgewalt des Geldcapitals /
ohne eigene Fertigkeit oder Arbeit , das Wort nicht
reden . Im Gegentheil ſind die von dem Herrn Praͤlaten A
Hebel daruͤber ſo ſchoͤn ausgeſprochenen Anſichten meine

eigenen , und mit den Grundſaͤtzen , welche ich geſtern
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k
in meinem ausfuͤhrlichen Vortrage entwickelt habe ,

aß vollkommen uͤbereinſtimmend . Allein dem Mißbrauche ,

n oder der Verdraͤngung wird ſchoͤn hinreichend geſteuert

e .
| Durg die Natur , ſobald das Geſetz ſagt : Jeder

darf nur diejenigen Gewerbe treiben , welche er ord⸗

n , Aungsmaͤßig erlernt hat . Einige wenige werden ſodann

ng Wwey , die allermeiſten aber gewiß nur eines treiben ;

er Ausgenommen , mwem die BVerwandtfhaft der Gewerbe

yið zu der algdann auch unbedenklichen Bereinigüng der -

ht, ſelben einladet . Das Verbot des Treibens mehrerer

ht Gewerbe, demnach der Verbindung mit mehrern Zuͤnf⸗

er en , wåre um ſo weniger zu rechtfertigen , da wir

auch die buͤrgeriiche Verbindung mit mehrern Gemein —

en erlaubt haben .

sọ .
- Wag aber zweyteng den Uebergang von einen

i
Gewerbe zum andern betrifft , fo erfláre ih mih

of nachdruͤcklichſt gegen die BefHrånfung blog auf verə

TA wandte Gewerbe . Zu jedem Gewerbe , welches ég

aĵ fey, ( ol Jeder unter Bedingung der gefeğlihen Lei -

ſtungen , uͤbergehen duͤrfen . Das Verbot ſolches Ueber —

gangs iſt aus dem boͤſen Zunftgeiſte entſprungen ,

ein nicht aus demjenigen , welchen ich bey demſelben zu

yeñ balten wånfche , Dann , melheg find verwandte K

be⸗ ewerbe ? Wer entfheidet über die fih da nothwen —⸗ ei

auf ig und in Menge darbietenden Zweifel und Strei — A

te - tigkeiten ? Nach melhem Princip gefhieht dié Entfhei -

in dung? — Jep wiederhole meinen Antrag auf Freyheit ad
zen

in beiden beruͤhrten Puncten . d

e
N

t8 , Frhr . v. Tuͤrkheim ? Ich trete dieſer Bemer⸗ Hi
cht fung bey , und fann den Commiſſtonsantrag nicht fuͤr SH

ten genuͤgend anſehen . Ich wuͤnſche nicht die Beſchraͤn⸗ H
ine kung auf ein Gewerbe , weil oft die verbeſſerte Fa — *

ern bricativn und die erhoͤhte Induſtrie in der Verbin —

Traai]
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dung zweyer Gewerbe liegen fann , nicht die Beſchraͤn⸗
kung des gleichzeitigen Betriebs , oder des Uebergangb
auf verwandte Gewerbe , weil der Maßſtab ſchwer zu

treffen ſeyn und immer willkuͤhrlich bleiben wird .

Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein
glauben , daß zwiſchen groͤßern und kleinern Orten

unterſchieden werden muͤſſez in kleinern Orten werde

es zuweilen nothwendig , daß Einer mehrere Gewerbe

treibe , in groͤßern Staͤdten hingegen ſey dieß nicht
der Fall .

v . Rotteck erklaͤrt ſich gegen dieſen Unterſchied⸗
weil er får dag Recht von gang und gar . feiner Yë

deutung ſey .

Frhr v . Falfenfein : Sn der Regel if Å

unvereinbar , daß Einer zwey verſchiedene Gewerbe

mit gleicher Gruͤndlichkeit erlernt : Wenn auch Aus—⸗

nahmen moͤglich waͤren , ſo hat man in der zweyten
Kammer den Anſtand gefunden , daß , nachdem mal

den Grundſatz des Wanderns ausgeſprochen , auch die

Vorbedingung wegfallen muͤſſe, weil Einer nur auf
ein : Gewerbe wandern darf : Ferner wird dem leichtfinn ”
gen Wechſeln Thuͤr und Thor geoͤffnet , wodurch man⸗

cher , der auf ein Gewerbe ſchon koſtſpielige Einrich —

tungen getroffen , beym Uebergange zu einem andern

ſich zu Grunde richtet .
f

Frhr . v. Baden : Die unbeftimmte . Hoffnung D

Worte : oder durch . Proben darthut , dağ . er fie ver

ſtehe “ ſcheine ihm bedenklich . Man koͤnne Manches
ganz ordentlich verſtehen , und etwa das Geſchaͤftdurch
Gefellen fuͤhren lafen , ohne es jedoch ſelbſt treiben zu

fônnen . Eg mwúrde alfo durch eine ſolche Beſtimmung dem

s5.
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tána | Geif deg Reichthums gehuldigt , und deßhalb trage

* er auf Streichung jener Worte an .

r

Hebel ſchlaͤgt vor , ſtott „die ““ Gewerbe zu ſetzen

|
dag Gewerbe , da er nur wuͤnſchen koͤnne, daß Je —

tet er auf dag Gewerbe befhrånft werde , welches er

Irten gehoͤrig erlernt habe . Es gaͤbe freylich groͤßere Ge —

perd ? | terpe , und unter diefen måhten wohl auch zwey in ein -

perbe | Gewerbe verftanden werden , Mein hicvon

nidt fey in einem ber folgenden Mrtifet dte Nede . Bey den

gewoͤhnlichen Handwerken waͤre aber die Freygebuns

mehrerer an einen Mann nachtheilig fuͤr die aͤrmern

hied Mitbürger. Die beşten Nahrungsquellen koͤnnten in

B ” wenige Haͤnde kommen , und doch ſollte Jeder Gele -

genheit haben , ſich und die Seinigen redlich zu ernaͤh—

ten ; piep wuͤrde aber nur geſchehen koͤnnen , wenn

Ee eder nur ein Gewerbe treiben : Dårfes und fetbf
verb dag Publicum werde nur in diefem Fale durch die

Aus Gite der Arbeiten . befriedigt werden .

eyten

mal v Rotteck : Ich unterſtuͤtze den Antrag deg

j d Dem Gtaatsrathó v . Baden auf Streichung der

auf orte dmh Proben darthun . ” Gegen die von dem

inn ” then , v. Falfenftein erhobene Bedenklichkeit aber be —

man wderke ich dlos , daß einzelne Leichtſinnige und Unver⸗

wid Rândige, wenn man fie als folche erkennt , moͤgen

dern ebormundet und als mundtodt vom eigenmaͤchtigen

echſel der Gewerbe . abgehalten werden ; daf

Aber im Allgemeinen die Anſchaffung von koſtſpie⸗

liger Gewerbseinrichtung keines Rechtes verluſtig ma —

ve ? Qen fónne . Es Handelt fih uͤberhaupt nur darum :

he db einer Defwegen , weiter einmal z. B . ein Schuſter
our t ; für je und alezett Dag Recht verloren t abe , ein

n zu uͤfer zu werden ?
dem
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Hebel : Wenn ordnungsmaͤßig ein Handwerk |
erlernt zu haben , ſoviel heißt , als drey Jahre ler⸗
nen , wandern , das Meiſterſtuͤck machen , ſo wird nicht
zu beſorgen ſeyn , daß einer dann noh einmal eit
anderes Handwerk auf dieſelbe Weiſe erlernt . In
jedem Fal muf aber , mwenn Einer zweh Gewerbe treibt,
irgendwo ein Anderer Feines treiben ,

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwen feim
wiederholen Ihren Antrag , den Uebergang von einem
Gewerbe zum andern nur bey verwandten Gewerbe
zu geſtatten .

Die Kammer

beſchloß
1 ) einhellig :

der Faſſung der zweyten Kammer das Worl
„ Inlaͤnder “ nach dem Commiſſionsantrage bey⸗

zuſetzen .
2) mit 7 gegen 6 Stimmen :

daß die Gewerbefreyheit fuͤr Jeden auf ein

Gewerbe zu beſchraͤnken ſey .

Auf die Bemerkung deg Hofraths v. Rotteck
daß jetzt nach dem letzten Beſchluſſe die Stelle oder
durch Proben darthut , daß er ſie verſtehe, “ unbebenk⸗
lich ſey , nahm der Frhr . v , Baden feinen Antras
auf Streichung jener Stele zurig ,

Art . 8 .

Irhr . s . Tuͤrkheim : Ich muß , durch fruͤhere
Aeußerungen veranlaßt , darauf antragen , daß hier be⸗

fimmt ausgeſprochen werde , in wie fern die Treibung
eines Gewerbes an einem Orte an die Eigenſchaft
eines Gemeindebuͤrgers gebunden ſeyn ſolle Schon

s

e
py

e



— prea P
eaea A

—— r O S NE

= — —

Acht und fuͤnfzigſte Sitzung vom 8. Jan 497

dwerl bep der Berathuns uͤber die Gemeindeordnung war

so ler dapon . die Rede , Die Sache murde aber pierher . ves

nigi i wieſen .
Es gibt Gewerbe , welche ins Große getrieben

lein

A werden , und melhe auch bisher nicht . an ecin Gemein -

treibt dDebårgerrecht gebunden waren , weil fe eS ihrer Natur

; nach niht werden koͤnnen , wohl aber mwar dieg big -

þer mit den , fogenarnten zünftigen Gewerben der Fall .

reim ] À
Nach meiner Anſicht ſollten auch dieſe letztern

einen in Zufunft nach Den bereits vielbeſprochenen Grund⸗

erbei
ſaͤtzen der Gewerbefreyheit nicht an ein Gemeindebuͤr⸗

gerrecht gebunden bleiben ; allein wenn dief anerkannt

wird , ſo muß auf der andern Seite dafuͤr geſorgt

werden , daß Niemand in irgend . einer Gemeinde etn

Gemerbe . augåbe , ohne an den aften derſelben Theil

Wort yu nemen . Nadh der projectirten Gemeindeordnung

kann folches aber geſchehen , weil ein Gewerbetreiben⸗
ba

Der in einer andern , Gemeinde , alg wo er eg treibt ,

Buͤrger ſeyn faun ,

- ein
Wåren wir nun noh an der Materie der Ge -

meindeordnung , ſo wuͤrde ich dieſer Bedenklichkeit durch

den Vorſchlag abhelfen , daß in dem Hen, welcher von

tedi
dem Beytrage zu den Gemeindebeduͤrfniſſen handelt ,

oder
die Verpflichtung dazu den Gemeindebuͤrgern und de -

denk nen , melher ohne es au fen , in der Gemeinde ein

ntrag
Gewerbe treiben , auferlegt mewe . Allein da wir

jenen Geſetzentwurf ſchon erledigt baben , fo fann hier

der naͤmliche Zweck durch den Vorſchlag erreicht wer -

den , dag jeder ein : Gewerbe an einem Orte ausuͤben

apert
duͤrfe , wo er Buͤrger iſt , oder es zu werden verlangt

be⸗ hat , aber . abgewtefen worden . ift Im letztern Falle

bung
haͤtle er das Seinige gethan , und die Gemeindeges

hoft ſich ſelbſt zuzuſchrieben , wenn es zu ipren Saften niht

hor beytraͤgt.
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Wil man aber bey dem bisherigen Grundfatze
ſtehen bleiben , daß die bisherigen zuͤnftigen Gewerbe
an das Gemeindebuͤrgerrecht gebunden ſeyen , ſo bedarf
es einer ſolchen Beſtimmung nicht , und es iſt dann
nur fuͤr die gehoͤrige allgemeine und gleichformige Be⸗
ſtimmung dieſer zuͤnftigen Gewerbe im Gegenſatz der
in die Claſſe einer hoͤhern Fabrication gehoͤrigen , wel⸗
he man uͤberall, auch an mehrern Orlen des Landes

zugleich ausuͤben darf , zu ſorgen .

v. Rotteck : Obſchon ich bey vielen Gelegen⸗
heiten verlangt habe , daß das Recht , Gewerbe zu
treiben , als ſtaatsbuͤrgerliches Recht jedem Staatsbuͤr⸗

ger zuſtehe , ſo muß ich jetzt doch der Betrachtung deg

Herrn Staatsraths v. Tuͤrkheim beypflichten . Diefer Wi —

derſpruch loͤst ſich durch die Erwaͤgung , daß nach dem
von der Kammer angenommenen Umlagenſyſtem in dem
Gemeinden die nichtbuͤrgerlichen Einwohner nicht
zu den Gemeindelaſten beyzutragen haben . Ich habe
mih damals vergebens bemuͤht , den Grundſoatz de

gleich en Beyzugs nichtbuͤrgerlicher Einwohner , wie buͤr—

gerlicher , zu Gemeindelaſten geltend zu machen , und
es iſt die Nothwendigkeit , in der wir jetzt uns befin⸗
den , den nichtbuͤrgerlichen Einwohnern das Gewerberecht
in einer Gemeinde abzuſprechen , ein neuer Beweis von
dem Unrecht der damals gefaßten Beſchluͤſſe.

Irhr . v. Tuͤrkheim : Herr Hofrath v. Rotteck

hat die Conſequenz ſeiner Grundſaͤtze gerechtfertigt . Die

Conſequenz der meinigen rechtfertige ich damit , daß
eben darum , weil wir ſolche Einwohner zu den Ge —

meindelaſten nicht behtragen laſſen , welche feine beſon⸗
dern Vortheile und keine beſondern Verpflichtungen in
der Gemeinde haben , in diefe Claffe feine folche fom -
men folen , welche dte Bortheile mitgeniegen , und dar -
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um auch an den beſondern Verpflichtungen Theil zu

nehmen haben .

Frhr . v. Weſſenberg : Ich bann es weder den

Rechtsbegriffen angemeſſen , noch mit dem Intereſſe der

Gewerbefreyheit vereinbar finden , daß die Ausuͤbung

eines Gewerbes au das Gemeindebuͤrgerrecht gebunden
werde .

E
T

ET

NP

Frhr . v . Falkenſtein : Allerdings fuͤhrt der An—⸗

trag deg Frhrn . v . Tuͤrkheim der Gewerbefreyheit na —ͤ

her ; allein ich finde es bedenklich , wenn das Recht ,

Gewerbe zu treiben , niht mit dem Bürgerrecht in Uez

bereinſtimmung geſetzt iſt .

v. Rotteck : Ich meine , dieß koͤnne gleichwohl
noch geſchehen . Noch iſt res integra . Wir haben ja den

erſten Theil der Gemeindeordnung noch gar nicht an⸗

genommen , es liegt blos eine Reihe von Beſprechun —⸗

gen uͤber ihre einzelnen Paragraphen vor . Doch iſt der

von dem verehrten Redner fruͤher vorgeſchlagene Satz :

„ Jeder kann in der Gemeinde Gewerbe treiben , worin

er Buͤrger iſt , oder um deren Buͤrgerrecht er ange —

ſucht hat, “ keineswegs befriedigend . Denn es kann Einer

zur Buͤrgeraufnahme ungeeignet , oder noch nicht hin⸗

reichend qualificirt ſeyn , ohne deßwegen eine Befreyung
von der natuͤrlichen Verbindlichkeit des Beytrags zu Ge —

meindebeduͤrfniſſen anſprechen zu duͤrfen . Befriedigen —
der if der zweyte Vorſchlag , wonach der Gewerbtrei —

bende, wenn er auch nicht Buͤrger iſt , jedenfalls zu den

bemerkten Beduͤrfniſſen beytragen ſoll . Ich ſchließe mich

dieſem Antrage an , und erkenne uͤbrigens in der Ver —

legenheit, in der man fich Hier befindet , eine Befåti -
gung der Principien , welche ich ruͤckſichtllch der Gemein⸗

deumlagen vertheidigt habe
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Frhr . v . Tuͤrkheim : Die zweyte Kammer liegt

unſere Verhandlungen , und wenn ſie dem Grundſatz ,
daß die Gewerbetreibung von dem Gemeindebuͤrgerrechte
unabhaͤngig ſeyn ſoll , beytritt , ſo ſteht es ihr frey , in

dem an ſie zuruͤckgehenden erſten Theil der Gemeinde⸗

ordnung den , auf dieſen Fall vorgeſchlagenen , Beyſatz ,

hinſichtlich des Beytrags zu den Gemeindebeduͤrfniſſen ,
zu machen .

Zachariaͤ : Die Vorfrage wird wohl ſeyn : ob

die hohe Kammer den Artikel nach der Faſſung der

zweyten Kammer annehmen wolle ?

Der Vicepraͤſident ſtellte die Frage dahin ,
und die Kammer entſchied ſie bejahend mit Aus —

nahme von 2 Stimmen ( v . Weſſenberg und v. Rot

teck . )

v. Rotteck : Die Frage ſey keine Vorfrage

geweſen , ſondern die entſcheidende . Wir haben jetzt
den Staatsbuͤrgern ein Recht abgeſprochen , welches ih —
nen . nach xrichtigen Principien zukoͤmmt , und zwar nur

darum , weil wir uns durch einen , bey der Discuſſion
uͤber die Gemeindeordnung gefaßten , mit jenem Recht

ſchwer vereinbarlichen , Beſchluß gebunden glauben , oder

weil wir die Bedingung , unter welcher allein jenes Recht
mit Billigkeit mag auszuuͤben ſeyn , wegen eines die

Form betreffenden Bedenkens nicht mehr auszuſprechen
wagen .

i

Frhr . v. Tuͤrkheim : Die Bemerkungen , welche
hieruͤber gemacht worden ſind , werden doch nicht frucht⸗
los ſeyn .

Nach einigen Bemerkungen des Frhrn . v . Fal⸗
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—
fenfein , Hebel , Frýru . v. Türfheim , d. Rot -

K ted und 9 . Kettner hber die in dem Mrtifel gemah -

or ten Ausnahmen , und nadh einigen geäuferten Beden -

i
fen , ob diefe Ausnahmen genuͤgen , und nachdem aner —

— kannt worden war , daß die Regierung . Den Dem vor -

r zulegenden Geſetzentwurfe ſchon auf die etwa weiter

v noͤthigen Ausnahmen Ruͤckſicht nehmen werde , erklaͤrte `

fich die Rammer einhelig mit den im Şen enthaltenen

Ausnahmen zufrieden .
b

Mrt . G

Auf die Anfrage des Prålaten Hebel erlåuterte

der Frhr . v. Falkenſtein den Artikel dahin , daß

J die Handweréer aug der Stadt auch aufs Land und

—
umgekehrt arbeiten koͤnnen.

v. Rotteck glaubt , daß die Natur ſelbſt die

Verhaͤltniſſe ausgleichen werde , ſo daß weder in der

f Stadt zu viele Bayern , noh auf dem Lande zu viele

t Gewerbdtreibende fih fammeln . werden . Chen in der ver -

7 ſchiedenen Lebensweiſe und der dadurch bewirkten eigen

thuͤmlichen Wechſelwirkung zwiſchen den Staͤdtern und

Landbewohnern beſtehe das geſunde Staatsleben .

Auf gehaltene Umfrage wurde der Artikel von der

É
Kammer einpelig angenommen ,

5 Ebenſo die Artifel ro - md Ir .

p — — —

Frehr . v. Tuͤrkheim : Die in dem Commiſſions —

y
berichteberuͤhrten beſondern Verhaͤltniſſe , hinſichtlich des

Holzhandels werden wohl keinen Beyſatz bey dieſem Ar⸗

t⸗ tikel noͤthig machen , denn wir haben hier blos allge -

meine Ideen anzugeben , ohne uns in Partieularitaͤten
einzulaſſen , welche die Regierung , der diefelben am be -
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ften befannt fenn muͤſſen , bey der Ausfuͤhrung des zu
erbittenden Geſetzentwurfs ſchon beachten wird

Da Y. Rotted , v. Kettner und der Frhr .
v. Baden dieſer Anſicht beyſtimmen , indem eó fih
bier nidt bon einem Gefegentwurfe bandle , fo erffårte

fih die Rammer mit 10o gegen 4 Stimmen fúr dieſen
Artifel nah der Gafung der zweyten Kammer .

Art. 2A

Frhr . v . Falkenſtein : Die zmente Rammer hat :
auf die Aufhebung des Geſetzes vom Jahr 1808 anə

getragen . Allein die Commiſſion hat gefunden , daß die —

ſes Geſetz mehrere zweckmaͤßige Beſtimmungen enthaͤlt ;
es ſollte deßhalb genau angegeben werden , in wie fern:
jenes Geſetz aufgehoben werden ſolle ?

Auf die vom Vicepraͤſidenten gehaltene Um—
frage wurde der Artikel nach der von Zachariaͤ vor⸗

geſchlagenen verbeſſerten Faſſung
„inſofern es das Wandern der Handwerksge —
ſellen betrifft “

von der Kammer einhellig angenommen .

Ari Idi

; Nebel glaubt , daf dieſer Artikel in Verbindung
mit dem von der zweyten Kammer vorgeſchlagenen Ar —
tikel ſtehe , wonach die Zauͤnfte haͤtten gaͤnzlich aufgeho —
ben werden ſollen . Wenn aber nach dem Beſchluſſe
dieſer Kammer die Zuͤnfte beyzubehalten ſeyen , und
nur unter irgend einer Form aus der Aſche ein neuer

Phoͤnir hervorgehen ſolle , ſo muͤßte wohl , der Ueber —

einſtimmung wegen , dieſer Artikel geſtrichen werden .

Frhr . v. Tuͤrkheim und y. Rotted glauben
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dagegen , daß dieſer Artikel nach dem von der Kam -

mer angenommenen Beſchluß nur um ſo paſſender ſey ,

da in der nur im Allgemeinen gewuͤnſchten Beybehal —

tung der Zuͤnfte noch keineswegs das Recht ausgeſpro⸗

chen ſey , daß ſich die Gewerbsgenoſſen eigene Vorſtaͤn⸗
de waͤhlen koͤnnen .

Die Kammer erklaͤrte ſich mit 12 gegen 2 Stim —

men fúr die Beybehaltung des Artikels .

Art . 15 und 16 .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſt ein ,

bemerken , daß es in der Intention der Commiſſion

liege , daß das Zunftvermoͤgen Eigenthum der Zunftge —

noſſen uͤberhaupt verbleiben ſolle .

d. Rotteck traͤgt darauf an , den Art . 16 zu

ſtreichen , da die in demſelben enthaltenen Beſtimmun —

gen theils uͤberfluͤſſig ſeyen , ſofern die Zunftſatzungen
ſchon daſſelbe beſagten , theils das zuvor anexkannte Ei —

genthumsrecht der Zuͤnfte ſchmaͤlern, ſofern ſie es nicht

beſagten , im letzten Falle auch eher in eine Armenord⸗

nung , als in die Gewerbeordnung zu gehoͤren ſchienen .

Frhr . v. Weſſenberg : Keineswess uͤberfluͤſſtig,

aber ſehr gerecht und wohlthaͤtig ſcheint mir die Be —

ſtimmung , daß das Eigenthum der bisherigen Zuͤnfte

nur eine ſolche Verwendung erhalten ſolle , die ſeinem

wabren Zmed entſpricht , mithin entweder zur Förde -

rung des Gewerbs , oder zur milden Unterſtuͤtzung be —

duͤrftiger Gewerbsgenoſſen . Jh ſtimme deßwegen ganz

fuͤr den Artikel und den Zuſatz der Commiſſion.

FIrhr . v. Falkenſtein : Die Abſicht der Com —⸗

miſſton war keineswegs , dem Rechte der Zunftgenoſſen
zu nahe zu treten , wenn ſie vorſchlug , der Verwen —
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dung des Zunftvermoͤgens eine wohlthaͤtige Richtung

zu geben , ſie glaubte dadurch vielmehr dem Zwecke der

Stifter ganz zu entſprechen . ßK

fi

Frhr . v. Tårfheim : Er gebe gu , dag die Be - å

ftimmung in Mrt. 16 nicht in die Gewerbeordnung gehören
|

f

würde , wènn niht dag Bunftvermõgen durch die be - $

ſchloſſene Aufhebung des damaligen Zunftberbands ge — i

wiſſermaßen herrenlos wuͤrde . g

h

Hebel : Er halte die Beſtimmung des Artikels

deßhalb fuͤr zweckmaͤßig, weil die Kafen , welde von

Gewerbsgeſellen errichtet worden ſeyen , um diejenigen
von ihnen , welche krank wuͤrden , zu unterſtuͤtzen , bil

lig auch zu dieſem Zwecke verwendet wuͤrden . !

`
v. Rotteck : Er glaube , daß die dem benannten

Zwecke gemaͤße Verwendung der Gelder ſolcher Kaſſen

ſich von ſelbſt verſtehe , und keiner weitern Sicherſtel —

lung beduͤrfe . Uebrigens halte er , wenn eine Beſtim —

mung uͤber die Verwendung der Zunftgelder in die Ge —

werbeordnung ſolle aufgenommen werden , jene , welche

die Commiſſion vorſchlage , fuͤr geeigneter , weil ſie ei —

nen weitern Spielraum geſtatte , als die Beſtimmung
der zweyten Kammer .

Auf die vom Vicepraͤſidenten geſtellten Fra —

gen wurde

1) der Art . 15 einhellig ( gegen den Frhrn . v. Weſ—⸗
ſenberg ) angenommen ;

2) der Art . 16 ( mit 12 gegen 2 Stimmen ) ebenfalls

angenommen ;

3) der von der Commiſſion vorgeſchlagene Beyſatz
mit der von Zachariaͤ vorgeſchlagenen verbeſ —

ſerten Faſſung „ und zu andern gemeinnuͤtzigen
Zwecken “ einhellig genehmigt .
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Art . 17 imd T3.

Nachdem der von dem Landoberjaͤgermeiſter von

Kettner erhobene Anſtand , wegen der in dieſem Ar —

tikel beſtimmten Recurſe , daß naͤmlich dieſelben mit der

allgemeinen Landesorganiſation nicht in Uebereinſtimmung

ſtaͤnden , von den Frhrn . v . Baden und v. Tuͤrk —

Heim dahin befeitigt worden war , daf diefe Befim -

mungen uͤberhaupt eigentlich der Verwaltungsbehoͤrde au⸗—

gehoͤren , und die Regierung ſich deßfalls an die beſte —

hende Landesorganiſation halten werde , erklaͤrte ſich die

Kammer mit entſchiedener Stimmenmehrheit fuͤr die

Annahme der beiden Artikel .

Frhr v. Tuͤrkheim ſchlaͤgt vor , in die Mitthei —

lung an die zweyte Kammer, in Bezug auf vie in Bors

fhlag gebrachte Bitte um eine Gewerbeordnung , nur

ben Beytritt der Erfen Kammer im Migemeinen aug -

zudruͤcken , und die beſondern Beſchlüſſe über die einzel —

nen Artikel als Beylage mitzugeben .

Der geh . Hofrath Zachariaͤ und der Frhr . v.

Baden erklaͤren ſich hiemit fuͤr einverſtanden .

Auf die vom Vicepraͤſidenten gehaltene Um —

h frage erklaͤrte ſich die Kammer , einhellig ( gegen Den

Frhru . v. Weſſenberg ) mit dem Antrage der zwey —

ten Kammer , die Regierung um einen Geſetzentwurf
zu bitten , der eine zeitgemaͤhe , die Gewerbefreyheit

moͤglichſt beguͤnſtigende , Gewerbeordnung enthalte , unter

Bezlehung auf die beſondern Wuͤnſche , fuͤr einverſtanden.

( Der geh . Hofrath Zahartå hatte fih des Stim :

meng enthalten .)

v. Rotte begehrt dag Wort , um den anwefen -
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den Herrn Regierungseommiſſaͤr zu bitten , daß er im

hohen Staatsminiſterium die Erledigung der von den

beiden Kammern beſchloſſenen Bitte um einen Geſetz⸗
entwurf in Betreff der Dauer der landſtaͤndiſchen Ei —

genſchaft eines Abgeordneten , deren Expedition durch

Zufall verſpaͤtet worden , deren Erledigung noch auf
dem jetzigen Landtage aber aͤußerſt dringlich ſey , thun⸗
lichſt beſchleunigen wolle . Er zweifle nicht , daß die

hohe Kammer dieſen Wunſch mit ihm theile .

Der geh . Hofrath Zachariaͤ und mehrere andere

Mitglieder treten diefem Wunfche bey , und der Herr
Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat , erbietet

ſich , denſelben zur Kenntniß des hohen Staatsminiſte —
riums zu bringen .

Der Staatsrath Frhr . v. Tuͤrkheim verliest
die Redaetion des von der Kammer nachtraͤglich beſchloſ⸗
ſenen Beyſatzes zur Gemeindeordnung , und der

geh . Hofrath Zachariaͤ das Concept der Mit⸗

theilung an die zweyte Kammer in Betreff der Ge —

meindeordnung.

Die Kammer erklaͤrte ſich mit der Faſſung beider

Vorlagen einverſtanden .

Der Vicepraͤſident legte endlich noch drey ,
waͤhrend der Sitzung eingelaufener , Mittheilungen der

zweyten Kammer vor :

1) in Betreff einer Bitte um Beförderung der in -

laͤndiſchen Schweinszucht
Beylage Ziffer 147 . ( ungedruckt )
und Unterbeylage zu Ziffer 147 .

—
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2) in Betreff einer Bitte um Mbfhaffung des Blut -

zehntens ;

Beylage Ziffer 148 . ( ungedruckt )

und Unterbeylage zu Ziffer 148 .

3) in Betreff einer Bitte um eine neue Tap : Spor -
tel - und Gtempelordnung s

Beylage Ziffer 149 ( ungedruckt )
und Unterbeylage zu Ziffer 149 .

Die Kammer

e pL ope

diefe Mittheilungen in einer Vorberathung in

Erwaͤgung zu ziehen .

Hierauf wurde die Stitzung geſchloſſen .

Zachariaͤ .
v. Rotteck .

Protokolle der r , Kammer ar Bd. m

Paea aai e ii



208 Protofolfe der Erten Kammer .

Unterbeylage zu Siffer 147 ,

Durchlauchtigſter Großherzog !

Die Erwaͤgung , daß einem wichtigen Zweige der

Landwirthſchaft — der Schweinszucht — bisher nicht

diejenige Beachtung geworden iſt , die derſelbe verdient ,

und daß ſeine Emporbringung beſonders auch aus dem

Grunde ſehr zu wuͤnſchen iſt , weil , zumal aus den

obern Gegenden des Landes , bisher große Summen

fuͤr den Ankauf von Schweinen in das Ausland ge —

floſſen ſind , haben , nebſt mehreren andern gewichtigen
Betrachtungen , die zweyte Kammer hoͤchſtIhrer getreuen
Staͤnde am 27 . December v . J . zu dem Beſchluſſe be⸗

wogen , Eure Koͤnigliche Hoheit unterthaͤnigſt zu

bitten , der Befoͤrderung der inlaͤndiſchen Schweinszucht
alle moͤgliche Aufmerkſamkeit widmen — die zweckdien —
lichen Maaßregeln deßfalls zur Ausfuͤhrung bringen —

und in ſo fern ſie in den Kreis der Geſetzgebung ein —

ſchlagen , einen dieſen Gegenſtand betreffenden Geſetzent —
wurf den Staͤnden vorlegen zu laſſen .

Karlsruhe den 4 . Januar 1823 .
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Unterbeylage zu Ziffer 148 .

— Durchlauchtigſter Großberzog !
ent ,

dem Allgemein iſt anerkannt , daß der Blutzehnten in

den mancherley Beziehungen von dem nachtheiligſten Ein —

nen fluſſe iſt .

ge- Die zweyte Kammer HoͤchſtIhrer getreuen Staͤnde

gen hat diefen Gegenftand in ihrer g2ften óffentliġen Si -

uen gung vom 27 . December v. J . in Berathung gezogen ,

bea und den Befchluß gefaßt , Eure Koͤnigliche Hoheit un —

zu terthaͤnigſt zu bitten , es moͤchten Hoͤchſtdieſelben

icht gnaͤdigſt geruhen , alle die Mittel , welche das Aufhoͤren

en - deg Blutzehntens bewirken fónnen , benugen , und in fo

— weit ſie in den Kreis der Geſetzgebung einſchlagen , den

in⸗ Entwurf eines Geſetzes hieruͤber den Kammern vorle —

ent⸗ gen zu laſſen .

Karlsruhe den 4 . Jaͤnner 1823 .

T



210 Protofolle der Erften Kammer .

Unterbeylage zu Ziffer 149 .

Durchlauchtigſter Großherzog !
1

Die håufig yur Sprache gefommene Mangelhaftig -

feit der big jegt nod ) beftehenden Zar , Sportel - und

Gtempelordnung vom Yahr 1807 , die Ungleichheit in ven

Beſtimmungen derſelben , und die Willkuͤhrlichkeit ihrer

Anwendung , haben laͤngſt und allgemein zu der Ueber —

zeugung gefuͤhrt, daß eine durchgreifende Verbeſſerung ,

in Bezug auf dieſe Gattung von Abgaben , ein unent —⸗

behrliches Beduͤrfniß ſey .
Eure Koͤnigliche Hoheit bittet daher die zweyte

Kammer HoͤchſtIhrer getreuen Staͤnde in Gemaͤßheit

des von derſelben am 27 . December v. J . gefaßten

Beſchluſſes , hiemit in tiefſter Ehrerbietung, es wolle Hoͤchſt—

denſelben gnaͤdigſt gefaͤllig ſeyn , den Staͤnden den Ent —

wurf eines Geſetzes vorlegen zu laſſen , wedurch die

gegenwaͤrtige Tax⸗, Sportel - und Stempelordnung verbeſ⸗

ſert , und in ſo fern nicht unuͤberſteigliche Hinderniſſe

im Wege ſtehen , dahin abgeaͤndert wird , daß alle Ta —

gen und Sporteln abgeſchafft und alle diefe Abgaben

auf den Stempel allein gelegt werden .

Karlsruhe den 4 . Yánner 1823 .
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